
 

 

 

Gemeinde Klink 
 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Sitzung der Gemeindevertretung Klink 

Sitzungstermin: Mittwoch, 29.01.2025, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: Sportpark Klink 2. BA, Hafenstraße 6, 17192 Klink 

 
 

 

Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
 

 

2 Einwohnerfragestunde 
 
 

 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
 

 

4 Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 
 
 

 

5 Bericht des Bürgermeisters 
 
 

 

6 Bericht aus den Ausschüssen 
 
 

 

7 Anfragen und Mitteilungen der Gemeindevertreter 
 
 

 

8 Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Klink 
 
 

07/2025/04 
9 Entlastung des Bürgermeister von der Jahresrechnung 2018 der 

Gemeinde Klink 
 
 

07/2025/05 

10 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Klink 
 
 

07/2025/06 
11 Entlastung des Bürgermeister von der Jahresrechnung 2019 der 

Gemeinde Klink 
 
 

07/2025/07 

12 Dienstreiseauftrag Bürgermeister 2025 
 
 

07/2025/03 
13 Anwendung Ortsapp "meinOrt" 

 
 

07/2024/91 
14 Breitbandausbau in der Gemeinde Klink 

 
 

 

15 Einleitung des Vergabeverfahrens zur Herstellung eines 
Löschwasserkissens in der Ortslage Grabenitz 
 
 

07/2025/08 

16 Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 BauGB; VB-
Plan Nr. 14 "Solarpark am Bioenergiestandort Schwenzin" der 
Gemeinde Jabel (Vorentwurf) 
 
 

07/2024/88 

17 Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 BauGB; VB-
Plan Nr. 13 "Solarpark an der Bahntrasse Schwenzin - Jabel" der 
Gemeinde Jabel (Vorentwurf) 
 
 

07/2024/89 

18 Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 BauGB; 5. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Göhren - Lebbin 
(i.V.m. dem VB-Plan Nr. 19 "Campingplatz am Tannenberg") 
 
 

07/2025/01 



 

 

19 Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 BauGB; VB-
Plan Nr. 19 "Campingplatz am Tannenberg" der Gemeinde Göhren - 
Lebbin 
 
 

07/2025/02 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
20 Billigung des nichtöffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 

vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 
 
 

 

21 Bericht des Bürgermeisters im nichtöffentlichen Teil 
 
 

 

22 Kostenbeteiligung Instandhaltung Wasserwanderrastplatz 2024 
gemäß Pachtvertrag 
 
 

07/2024/90 

23 Personalangelegenheiten 
 
 

 

24 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

 

25 Schließung der Sitzung 
 
 

 

 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/04 
öffentlich 

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der 
Gemeinde Klink 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

15.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kube 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Rechnungsprüfungsausschuss Klink (Vorberatung)  N 
Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Klink beschließt gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV 
die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Klink in der Fassung 
vom 00.01.2025. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird 
zugestimmt.  
  
Ergebnisrechnung: 
Das Ergebnis 2018 beträgt nach Veränderung der Rücklagen                  0,00 € 
Ergebnisvortrag per 31.12.2018                                                                 0,00 € 
  
Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO- 
Doppik MV erreicht. 
  
Finanzrechnung: 
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                 0,00 € 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018                   0,00 € 
  
Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO- 
Doppik MV erreicht. 
  
Sachverhalt 
Sachverhalt: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Klink hat den Jahresabschluss der 
Gemeinde Klink zum 31.12.2018 gemäß § 3 Kommunalprüfgesetz M-V geprüft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und in seinem 
abschließenden Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen 
Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die 
Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt 
die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses der Gemeinde Klink zum 31.12.2018 in der Fassung vom 00.01.2025. 
Gemäß § 60 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V ist der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen, sowie öffentlich 
bekannt zu machen. 
 



Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 
Keine 
 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/05 
öffentlich 

 

 
 
 

Entlastung des Bürgermeister von der Jahresrechnung 
2018 der Gemeinde Klink 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

15.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kube 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Rechnungsprüfungsausschuss Klink (Vorberatung)  N 
Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Klink beschließt gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV 
die Entlastung des Bürgermeisters vom Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Klink. 
 
  
Sachverhalt 
Sachverhalt: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Klink hat den Jahresabschluss der 
Gemeinde zum 31.12.2018 gemäß § 3 Kommunalprüfgesetz M-V geprüft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und seinem 
abschließenden Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen 
Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
empfiehlt der Gemeindevertretung die Beschlussfassung über die Entlastung des 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018. Gemäß § 60 (6) Kommunalverfassung M-V ist 
der Beschluss über die Entlastung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Anlage/n 
Keine 
 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/06 
öffentlich 

 

 
 
 

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der 
Gemeinde Klink 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

15.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kube 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Rechnungsprüfungsausschuss Klink (Vorberatung)  N 
Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Klink beschließt gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV 
die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Klink in der Fassung 
vom 00.01.2025. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird 
zugestimmt.  
 
Ergebnisrechnung: 
Das Ergebnis 2019 beträgt nach Veränderung der Rücklagen                  0,00 € 
Ergebnisvortrag per 31.12.2019                                                                 0,00 € 
 
Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO- 
Doppik MV erreicht. 
 
Finanzrechnung: 
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                 0,00 € 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019                   0,00 € 
 
Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO- 
Doppik MV erreicht. 
 
Sachverhalt 
Sachverhalt: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Klink hat den Jahresabschluss der 
Gemeinde Klink zum 31.12.2019 gemäß § 3 Kommunalprüfgesetz M-V geprüft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und in seinem 
abschließenden Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen 
Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die 
Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt 
die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses der Gemeinde Klink zum 31.12.2019 in der Fassung vom 00.01.2025. 
Gemäß § 60 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V ist der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen, sowie öffentlich 



bekannt zu machen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 
Keine 
 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/07 
öffentlich 

 

 
 
 

Entlastung des Bürgermeister von der Jahresrechnung 
2019 der Gemeinde Klink 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

15.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kube 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Rechnungsprüfungsausschuss Klink (Vorberatung)  N 
Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Klink beschließt gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung MV 
die Entlastung des Bürgermeisters vom Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Klink. 
 
  
Sachverhalt 
Sachverhalt: 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Klink hat den Jahresabschluss der 
Gemeinde zum 31.12.2019 gemäß § 3 Kommunalprüfgesetz M-V geprüft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und seinem 
abschließenden Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen 
Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
empfiehlt der Gemeindevertretung die Beschlussfassung über die Entlastung des 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019. Gemäß § 60 (6) Kommunalverfassung M-V ist 
der Beschluss über die Entlastung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Anlage/n 
Keine 
 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/03 
öffentlich 

 

 
 
 

Dienstreiseauftrag Bürgermeister 2025 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

06.01.2025 
Einbringer: 

Frau Mach 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung genehmigt gemäß § 2 Abs. 1 Landesreisekostengesetz M-V die 
Dienstreisen dem ehrenamtlichen Bürgermeister Thomas Beckmann in Ausübung 
dienstlicher Aufgaben. 
Die Dienstreisen für das Haushaltsjahr 2025 gelten als genehmigt für folgende Gebiete: 

- Amtsbereich des Amtes Seenlandschaft Waren einschl. Stadtgebiet Waren (Müritz) 
- Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
- Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Sachverhalt 
 
Mit der Beschlussfassung wird den Hinweisen des Gemeindeprüfungsamtes des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte gefolgt, damit die ehrenamtlichen 
Bürgermeister/innen im Schadensfall abgesichert sind. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Anlage/n 
1 (§_2_RKG_MV_jlr-RKGMVV3P2.pdf) (öffentlich) 

 
 

Im Haushalt vorgesehen?   Nein  Ja, PSK  

        Kosten in €    außerplanmäßiger /  überplanmäßiger Aufwand EH 

           außerplanmäßige /  überplanmäßige Auszahlung FH 







Gemeinde Klink 
 

Informationsvorlage 
07/2024/91 
öffentlich 

 

 

Anwendung Ortsapp "meinOrt" 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

12.12.2024 
Verfasser: 

Lydia Müller 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung 
Klink (Anhörung) 

 N 

Ausschuss für Tourismus, Ordnung und Soziales 
Klink (Anhörung) 

 N 

Gemeindevertretung Klink (Anhörung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Die Ortsapp "Mein Ort" vom Linus-Wittich Verlag wurde zum Mai 2024 eingeführt und wird 
seitdem paralell zum Mitteilungsblatt "Landkurier" für Mitteilungen, Veranstaltungstipps, 
Vereinsarbeit, Freiwillige Feuerwehren ect. genutzt. 

Um Die Möglichkeiten für die Gemeinden noch sichtbarer zu machen, haben wir 
Informationsmaterial bekommen, dass in den Schaukästen oder anderweitig in den 
Gemeinden auf diese App aufmerksam machen soll. 

Gerne dürfen sich Vereine kostenfrei einen Eintrag in die App sichern. 

Die Möglichkeiten der Nutzung werden sich mit den Jahren und der technischen Entwicklung 
noch vervielfältigen. 

Es sind jetzt schon folgende Funktionen untergebracht: 

- Neuigkeiten 

- Events 

- Geschäftsanzeigen 

- Aktuelle Prosepekte (Discounter und Supermärkte in der Nähe) 

- Abfallinfo 

- Mitteilungsblatt digital 

- Stellenmarkt 

- Rubrik entdecken (Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Vereine, Veranstaltungen usw.) 

 

Finanzielle Auswirkungen 
  

  

Anlage/n 

Im Haushalt vorgesehen?    x Nein   Ja, PSK 
 

                Kosten in €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand EH 

  150,00 € /Jahr                     außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung FH 



1 Infoblatt MeinOrt 2 (öffentlich)  
2 Klink (nichtöffentlich)  
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Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/08 
öffentlich 

 

 

Einleitung des Vergabeverfahrens zur Herstellung 
eines Löschwasserkissens in der Ortslage Grabenitz 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

17.01.2025 
Einbringer: 

Herr Fischer 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klink beschließt die Einleitung des 
Vergabeverfahrens für die Errichtung eines Löschwasserkissens und der dazugehörigen 
planerischen Arbeiten in der Ortslage Grabenitz, auf dem Flurstück 246/3. Es ist eine 
Freihändige Vergabe unter der Maßgabe der Einholung von drei Angeboten 
durchzuführen. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100% zu werten. Auf die 
Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet. 

 
Sachverhalt 
In der Ortslage Grabenitz ist das Problem der flächendeckenden Löschwasserproblematik 
der Gemeinde seit 2021 bekannt. 

Es wurden mehrfach Versuche angestellt, eine umsetzbare Lösung für die 
Löschwassersituation zu erreichen (Löschbrunnenbohrung, Ankaufsgespräche mit privaten 
Flächeneigentümern, etc.). 

Es wurde sich darauf verständigt, auf dem Flurstück 246/3 ein Löschwasserkissen zu 
errichten. Die auf diesem Flurstück vorhandene alte Klärgrube ist dabei zu verfüllen. 

Der Gemeinde liegt für dieses Vorhaben ein positiver Bauvorbescheid vom Landkreis vor. 

Zur Erarbeitung der Baugenehmigung sind diverse planerische Vorarbeiten notwendig. 

Gemäß § 22 Abs. 4a Satz 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und Ausgestaltung des 
Vergabeverfahrens. Nach einer Kostenannahme entstehen für die Errichtung des 
Löschwasserkissen mit den entsprechend notwendigen planerischen Vorarbeiten 
voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 80.000,00 Euro. Entsprechend dem geltendem 
Vergaberecht wird empfohlen, eine freihändige Vergabe durchzuführen. 

Aus dem Jahr 2024 standen für den Anbau insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 
298.245,00 Euro zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden 
könnten. 

Finanzielle Auswirkungen 
  

Im Haushalt vorgesehen?     Nein  x Ja, PSK  12601.0920
0-24 

                Kosten in 80.000,00 €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand EH 

                



  

Anlage/n 
1 Vorbescheid inkl. Lageplan (nichtöffentlich) 

 
 

      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung 
FH 



Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2024/88 
öffentlich 

 

 

Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 
BauGB; VB-Plan Nr. 14 "Solarpark am 

Bioenergiestandort Schwenzin" der Gemeinde Jabel 
(Vorentwurf) 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

04.12.2024 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung 
Klink (Vorberatung)  N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung)  Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 14 
„Solarpark am Bioenergiestandort Schwenzin“ der Gemeinde Jabel keine Anregungen und 
Hinweise.  
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Die Kommunalwind Nord GmbH hat bei der Gemeinde die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beantragt. Diesen Antrag hat die Gemeinde befürwortet und nun bereits 
einen Vorentwurf erarbeitet. Alle Nachbargemeinden haben die Möglichkeit hierzu eine 
Stellungnahme abzugeben, denn Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander 
abzustimmen. Hierbei sind auch die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu 
beachten. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 verfolgt die Zielstellung 
der Errichtung einer Freiflächensolaranlage.  
  
Die vollständigen Planunterlagen können unter: https://www.amt-
slw.de/seite/271503/bauleitplanung.html eingesehen werden. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 B14 Jabel-Vorentwurf-24-08.pdf - Nextcloud (öffentlich) 
 

 





Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2024/89 
öffentlich 

 

 

Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 
BauGB; VB-Plan Nr. 13 "Solarpark an der Bahntrasse 
Schwenzin - Jabel" der Gemeinde Jabel (Vorentwurf) 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

04.12.2024 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung 
Klink (Vorberatung)  N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung)  Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 13 
„Solarpark an der Bahntrasse Schwenzin - Jabel“ der Gemeinde Jabel keine Anregungen 
und Hinweise.  
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Die Kommunalwind Nord GmbH hat bei der Gemeinde die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beantragt. Diesen Antrag hat die Gemeinde befürwortet und nun bereits 
einen Vorentwurf erarbeitet. Alle Nachbargemeinden haben die Möglichkeit hierzu eine 
Stellungnahme abzugeben, denn Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander 
abzustimmen. Hierbei sind auch die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu 
beachten. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 verfolgt die Zielstellung 
der Errichtung einer Freiflächensolaranlage.  
  
Die vollständigen Planunterlagen können unter: https://www.amt-
slw.de/seite/271503/bauleitplanung.html eingesehen werden. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 B13Jabel-Vorentwurf.pdf - Nextcloud (öffentlich) 
 

 





Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/01 
öffentlich 

 

 

Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 
BauGB; 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Göhren - Lebbin (i.V.m. dem VB-Plan Nr. 19 
"Campingplatz am Tannenberg") 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

03.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung 
Klink (Vorberatung) 15.01.2025 N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Göhren - Lebbin keine Anregungen und Hinweise. 
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 19 „Campingplatz am Tannenweg“ soll die 
alte Rechtsnorm des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sportzentrum an den 
Penkower Grenztannen“ für den Planungsraum ablösen. Die im ehemaligen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sportzentrum an den Penkower Grenztannen“ 
vorgesehene Golf-Minianlage sowie die Stellplatzanlage und das 
zweigeschossige Gebäude für die Golfanlage im Bereich des vorliegenden 
Bebauungsplans wurden bisher nicht umgesetzt. Eine Umsetzung ist nicht mehr 
vorgesehen. Vielmehr möchte der Vorhabenträger mit der vorliegenden Planung individuelle 
und großzügige Stellplatzmöglichkeiten für Campingurlauber mit einer hervorragenden 
Anbindung an unzählige Freizeitmöglichkeiten und eine wunderschöne Naturlandschaft 
schaffen. Hierfür ist die Änderung des bestehenden Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren zum Bauleitplanverfahren für den VB-Plan Nr. 19 erforderlich. 
Gemäß § 2 Absatz 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 
abzustimmen. Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der 
Raumordnung zugewiesene Funktionen sowie Auswirkungen auf ihre zentralen 
Versorgungsbereich berufen.  
 
Die vollständigen Planunterlagen können auf der Homepage des Amtes Malchow (für die 
Gemeinde Göhren – Lebbin): https://www.amt-malchow.de/bekanntmachungen, eingesehen 
werden.   
Finanzielle Auswirkungen 
 keine 
Anlage/n 

1 Planzeichnung zur 5. Änderung F-Plan der Gemeinde Göhren - Lebbin 
(öffentlich) 
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Gemeinde Klink 
 

Beschlussvorlage 
07/2025/02 
öffentlich 

 

 

Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 
BauGB; VB-Plan Nr. 19 "Campingplatz am 

Tannenberg" der Gemeinde Göhren - Lebbin 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

03.01.2025 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung 
Klink (Vorberatung) 15.01.2025 N 

Gemeindevertretung Klink (Entscheidung) 29.01.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
19 “Campingplatz am Tannenberg” der Gemeinde Göhren - Lebbin keine Anregungen und 
Hinweise. 
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 19 „Campingplatz am Tannenweg“ soll die 
alte Rechtsnorm des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sportzentrum an den 
Penkower Grenztannen“ für den Planungsraum ablösen. Die im ehemaligen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sportzentrum an den Penkower Grenztannen“ 
vorgesehene Golf-Minianlage sowie die Stellplatzanlage und das 
zweigeschossige Gebäude für die Golfanlage im Bereich des vorliegenden 
Bebauungsplans wurden bisher nicht umgesetzt. Eine Umsetzung ist nicht mehr 
vorgesehen. Vielmehr möchte der Vorhabenträger mit der vorliegenden Planung individuelle 
und großzügige Stellplatzmöglichkeiten für Campingurlauber mit einer hervorragenden 
Anbindung an unzählige Freizeitmöglichkeiten und eine wunderschöne Naturlandschaft 
schaffen.  
Gemäß § 2 Absatz 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 
abzustimmen. Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der 
Raumordnung zugewiesene Funktionen sowie Auswirkungen auf ihre zentralen 
Versorgungsbereich berufen.  
 
Die vollständigen Planunterlagen können auf der Homepage des Amtes Malchow (für die 
Gemeinde Göhren – Lebbin): https://www.amt-malchow.de/bekanntmachungen, eingesehen 
werden.   
Finanzielle Auswirkungen 
 keine 
Anlage/n 

1 Planzeichnung zum VB-Plan Nr.  19 -Campingplatz am Tannenberg- der 
Gemeinde Göhren- Lebbin (öffentlich) 
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